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Lieber Leser,

Zwei Waadtländer Firmen haben die Stadt Yverdon jüngst mit
einer privaten, 31 Minuten dauernden Fernsehsendung versorgt. In
den Genuss des aussergewöhnlichen Programms kamen jene
2800 TV-Abonnenten, die das Fernsehen über Draht in die gute
Stube geliefert bekommen. Die Sendung war illegal, weil die den
Firmen erteilte Konzession keine Ausstrahlung eines öffentlichen
Programmes vorsieht.
Was in Yverdon erstmals und in verbotener Weise geschah, könnte
schon in naher Zukunft Fernseh-Alltag werden: das regionale
Programm. In der Region Baden etwa bestehen dafür schon konkrete
Pläne. Und bereits vor über einem Jahr hat der Waadtländer
SVP-Nationalrat Pierre Teuscher eine Motion eingereicht, in welcher

er für die Gemeinden mit einem eigenen TV-Kabelverteilnetz
die Bewilligung verlangte, selber Fernsehsendungen produzieren
und ausstrahlen zu dürfen. Bundesrat Bonvin hat diese Motion
entgegengenommen. Inzwischen ist sie in die tiefe Schublade mit
dem Vermerk «Vergessen» geraten. Mag sein, dass die Piratensendung

in Yverdon als Anstoss gedacht war, die Angelegenheit wieder

ans Tageslicht zu zerren.
Eines ist klar: Für die Produktion und Ausstrahlung von
TV-Regionalprogrammen bedarf es einer Konzession. Diese erteilt der
Bundesrat, und er wird darauf achten müssen, dass sie nicht in unbefugte

Hände gerät. Dass der zuständige Departementsvorsteher -
dem Fernsehen und Radio schon immer mehr Schwierigkeiten
bereitet haben als Tunneldurchstiche - die Motion ein wenig
eingemottet hat, ist ihm nicht zu verübeln; denn die Konzessionsgeber
stehen vor einer heiklen Situation. Teuschers Eingabe enthält
politischen Sprengstoff: Auf der einen Seite ist dem Bundesrat kaum
eine Handhabe gegeben, Privaten eine Konzession für die
Ausstrahlung regionaler Fernsehprogramme zu verweigern, solange
diese die Voraussetzungen dafür erfüllen und die Einhaltung der
Bestimmungen gewährleisten. Andererseits kam die Motion im
denkbar ungünstigsten Augenblick, nämlich in jenem Zeitpunkt,
indem den ums Überleben ringenden Regional- und Lokalzeitungen

eine staatspolitisch unerlässliche Funktion attestiert wurde
und ihr Daseinskampf mit indirekten Subventionen unterstützt
werden sollte. Dass ein regionales Fernsehen nur auf der Basis
eines massiven Werbeanteils geschaffen werden kann und somit
gerade der Presse ihre wichtigste Existenzgrundlage, das Inserat,
entzogen würde, begreift nicht nur der Zeitungsverleger-Verband,
der zur Schaffung regionaler Fernsehprogramme auch noch ein
Wort mitreden wird.
Es könnte indessen geschehen, dass sich das Schubladenjahr der
Motion schlecht bezahlt macht. Inzwischen ist die Verkabelung
munter fortgeschritten, und die daran interessierten und beteiligten

Firmen werden immer mehr zu möglichen Trägern regionaler
Fernsehprogramme. Schon möglich, dass sie als mächtig gewordene

Interessenvertreter dem durch den Yverdoner Piratenstreich
unsanft aus dem Schlaf gerissenen Bundesrat zu diktieren gedenken,

was in den zu erteilenden Konzessionen zu stehen hat und an
wen sie abzugeben sind.

Mit freundlichen Grüssen
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